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06.11.2020
Von Sonntag, 8. November 2020 an, gilt in Baden-Württemberg die neue Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne.Von Sonntag, 8. November 2020 an, gilt in Baden-Württemberg die neue Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne.

Diese basiert auf einer von Bund und Ländern erarbeiteten Musterverordnung, die ein möglichst einheitliches VorgehenDiese basiert auf einer von Bund und Ländern erarbeiteten Musterverordnung, die ein möglichst einheitliches Vorgehen
gewährleistet. Eine wesentliche Änderung betrifft die Verkürzung des Quarantänezeitraums von 14 Tagen auf 10 Tage.gewährleistet. Eine wesentliche Änderung betrifft die Verkürzung des Quarantänezeitraums von 14 Tagen auf 10 Tage.
Hiermit wird den wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung getragen, dass COVID-typische Symptome im Durchschnitt 5Hiermit wird den wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung getragen, dass COVID-typische Symptome im Durchschnitt 5
Tage, jedoch spätestens 10 Tage nach Infektion auftreten.Tage, jedoch spätestens 10 Tage nach Infektion auftreten.

Gesundheitsminister Manne Lucha: „Mit der neuen Einreise-Quarantäne-Verordnung soll während der sehr dynamischenGesundheitsminister Manne Lucha: „Mit der neuen Einreise-Quarantäne-Verordnung soll während der sehr dynamischen
und ernst zu nehmenden Infektionslage das Risiko minimiert werden, durch Einreisen nach Baden-Württemberg neueund ernst zu nehmenden Infektionslage das Risiko minimiert werden, durch Einreisen nach Baden-Württemberg neue
Infektionsherde ins Land zu tragen.“Infektionsherde ins Land zu tragen.“

Die wesentliche Änderung im Überblick:Die wesentliche Änderung im Überblick:

Die Quarantäne-Zeit wird von 14 auf 10 Tage verkürzt. Eine sofortige Befreiung von der Quarantänepflicht mit VorlageDie Quarantäne-Zeit wird von 14 auf 10 Tage verkürzt. Eine sofortige Befreiung von der Quarantänepflicht mit Vorlage
eines negativen Testergebnisses bei Einreise wird jedoch nicht mehr generell möglich sein. Neu ist hingegen dieeines negativen Testergebnisses bei Einreise wird jedoch nicht mehr generell möglich sein. Neu ist hingegen die
Möglichkeit, die Quarantänedauer mit der Vorlage eines negativen Testergebnisses zu verkürzen. Dabei darf der TestMöglichkeit, die Quarantänedauer mit der Vorlage eines negativen Testergebnisses zu verkürzen. Dabei darf der Test
frühestens am frühestens am fünften Tagfünften Tag nach der Einreise durchgeführt werden. nach der Einreise durchgeführt werden.

Die neue Verordnung berücksichtigt im Übrigen verschiedene Ausnahmen von der Quarantänepflicht:Die neue Verordnung berücksichtigt im Übrigen verschiedene Ausnahmen von der Quarantänepflicht:

Die bereits geschaffenen Erleichterungen für Grenzpendler und Grenzgänger, die täglich bzw. wöchentlich zum Zwecke derDie bereits geschaffenen Erleichterungen für Grenzpendler und Grenzgänger, die täglich bzw. wöchentlich zum Zwecke der
Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung in oder aus einem Risikogebiet reisen, bleiben bestehen.Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung in oder aus einem Risikogebiet reisen, bleiben bestehen.
Grenzpendler und GrenzgängerGrenzpendler und Grenzgänger sind  sind von der Quarantänepflichtvon der Quarantänepflicht damit  damit weitestgehend ausgenommenweitestgehend ausgenommen. Wie bisher sind. Wie bisher sind
Einreisen ohne Quarantänepflicht nach Baden-Württemberg aus Grenzregionen für weniger als 24 Stunden allen PersonenEinreisen ohne Quarantänepflicht nach Baden-Württemberg aus Grenzregionen für weniger als 24 Stunden allen Personen
möglich, die in der Grenzregion ihren Wohnsitz haben. Wer aus Baden-Württemberg in ein Risikogebiet in der Grenzregionmöglich, die in der Grenzregion ihren Wohnsitz haben. Wer aus Baden-Württemberg in ein Risikogebiet in der Grenzregion
reist, kann dies ohne anschließende Absonderungspflicht und ohne besonderen Grund ebenfalls für weniger als 24 Stundenreist, kann dies ohne anschließende Absonderungspflicht und ohne besonderen Grund ebenfalls für weniger als 24 Stunden
tun. Unabhängig davon sind mögliche einschränkende Regelungen zum Aufenthalt im Ausland zu beachten (wie aktuell dietun. Unabhängig davon sind mögliche einschränkende Regelungen zum Aufenthalt im Ausland zu beachten (wie aktuell die
Ausgangssperre in Frankreich).Ausgangssperre in Frankreich).

Neu eingeführtNeu eingeführt ist die  ist die Ausnahmeregelung Ausnahmeregelung zur Quarantänepflicht nach Aufenthalten im Risikogebiet oder bei Einreisen nachzur Quarantänepflicht nach Aufenthalten im Risikogebiet oder bei Einreisen nach
Baden-WürttembergBaden-Württemberg von jeweils bis zu 72 Stunden von jeweils bis zu 72 Stunden, wenn in dieser Zeit unter anderem , wenn in dieser Zeit unter anderem Verwandte ersten Grades besuchtVerwandte ersten Grades besucht
werden, es der Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens dient oder eine werden, es der Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens dient oder eine dringende medizinische Behandlungdringende medizinische Behandlung notwendig notwendig
ist.ist.

Weiter sind bestimmte Einreisende von der Absonderungsverpflichtung ausgenommen, wenn sie einen Weiter sind bestimmte Einreisende von der Absonderungsverpflichtung ausgenommen, wenn sie einen NegativtestNegativtest
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vorlegenvorlegen können. Hiervon profitieren beispielsweise  können. Hiervon profitieren beispielsweise Ärzte und Pflegekräfte, Richter und Anwälte, Parlaments- undÄrzte und Pflegekräfte, Richter und Anwälte, Parlaments- und
Regierungsmitarbeiter, PolizeivollzugsbeamteRegierungsmitarbeiter, Polizeivollzugsbeamte, aber auch , aber auch AthletenAthleten, die an einem sportlichen Wettkampf teilnehmen., die an einem sportlichen Wettkampf teilnehmen.
Negativtests können nun auch in französischer Sprache vorgelegt werden.Negativtests können nun auch in französischer Sprache vorgelegt werden.

Mit besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Belange sind mit Vorlage eines Negativtests auch Personen von derMit besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Belange sind mit Vorlage eines Negativtests auch Personen von der
Quarantänepflicht befreit, die sich für bis zu fünf Tage Quarantänepflicht befreit, die sich für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und unaufschiebbarzwingend notwendig und unaufschiebbar u. a.  u. a. beruflich veranlasst inberuflich veranlasst in
einem Risikogebiet einem Risikogebiet aufgehalten haben oder in das Land Baden-Württemberg einreisen.aufgehalten haben oder in das Land Baden-Württemberg einreisen.

Von der Quarantänepflicht sind unter Beachtung zusätzlicher Vorschriften auch die Von der Quarantänepflicht sind unter Beachtung zusätzlicher Vorschriften auch die Saisonarbeiter ausgenommenSaisonarbeiter ausgenommen, sofern, sofern
sie ihre Arbeit für mindestens drei Wochen in Baden-Württemberg aufnehmen.sie ihre Arbeit für mindestens drei Wochen in Baden-Württemberg aufnehmen.

Erfolgt die Einreise aus einem Risikogebiet, so muss auf Verlangen der Ausnahmetatbestand von der QuarantänepflichtErfolgt die Einreise aus einem Risikogebiet, so muss auf Verlangen der Ausnahmetatbestand von der Quarantänepflicht
glaubhaft versichertglaubhaft versichert werden. Für bestimmte Ausnahmen sind  werden. Für bestimmte Ausnahmen sind BescheinigungenBescheinigungen vorgesehen, die auch das zwingende vorgesehen, die auch das zwingende
Erfordernis der Einreise bestätigen müssen: So müssen beispielsweise Grenzpendler und Grenzgänger (die nicht unter dieErfordernis der Einreise bestätigen müssen: So müssen beispielsweise Grenzpendler und Grenzgänger (die nicht unter die
24-Stunden-Ausnahme für den Grenzverkehr mit Grenzregionen fallen) eine Bescheinigung des Arbeitgebers,24-Stunden-Ausnahme für den Grenzverkehr mit Grenzregionen fallen) eine Bescheinigung des Arbeitgebers,
Auftraggebers oder der Bildungseinrichtung vorlegen können. Baden-Württemberg stellt keine besonderenAuftraggebers oder der Bildungseinrichtung vorlegen können. Baden-Württemberg stellt keine besonderen
Formerfordernisse an diese Bescheinigungen. Sie können auf Deutsch, Englisch oder Französisch verfasst sein.Formerfordernisse an diese Bescheinigungen. Sie können auf Deutsch, Englisch oder Französisch verfasst sein.

Das Ministerium für Soziales und Integration wiederholt seinen Appell an die Menschen in Baden-Württemberg und in allenDas Ministerium für Soziales und Integration wiederholt seinen Appell an die Menschen in Baden-Württemberg und in allen
Grenzregionen, den Infektionsschutz sehr ernst zu nehmen und sich entsprechend freiwillig zu beschränken.Grenzregionen, den Infektionsschutz sehr ernst zu nehmen und sich entsprechend freiwillig zu beschränken.
Gesundheitsminister Manne Lucha: „Nicht alles, was erlaubt ist, ist derzeit auch empfehlenswert. Die Eindämmung derGesundheitsminister Manne Lucha: „Nicht alles, was erlaubt ist, ist derzeit auch empfehlenswert. Die Eindämmung der
Pandemie ist eine Aufgabe, die nur gelingen kann, wenn alle im wahrsten Sinne des Wortes grenzüberschreitendPandemie ist eine Aufgabe, die nur gelingen kann, wenn alle im wahrsten Sinne des Wortes grenzüberschreitend
zusammenhalten.“zusammenhalten.“

Eine französische Übersetzung dieser Pressemitteilung finden Sie unterEine französische Übersetzung dieser Pressemitteilung finden Sie unter
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Anhang_PM/20201106-PM-VOhttps://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Anhang_PM/20201106-PM-VO
-EQ_FRZ.pdf-EQ_FRZ.pdf

Eine englische Übersetzung dieser Pressemitteilung finden Sie unterEine englische Übersetzung dieser Pressemitteilung finden Sie unter
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Anhang_PM/20201106-PM-VOhttps://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Anhang_PM/20201106-PM-VO
-EQ_EN.pdf-EQ_EN.pdf

Quelle: Ministerium für Soziales und IntegrationQuelle: Ministerium für Soziales und Integration
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